
Preis für das Netznutzungsprodukt NS SR (gültig ab 1. Januar 2012)

Nutzung der Netzinfrastruktur exkl. MWSt. inkl. MWSt.

Grundpreis 84.00 90.72 CHF / Jahr

Arbeitspreis Ergänzungsladung 5.35 5.78 Rp. / kWh

Arbeitspreis Programmladung 3.00 3.24 Rp. / kWh

Systemdienstleistungen  
Swissgrid 

0.46 0.50 Rp. / kWh

Abgaben

Gesetzliche Förderabgabe 1 0.45 0.49 Rp. / kWh

Abgaben und Leistungen an die 
Gemeinde 2

0.50 0.54 Rp. / kWh

1 �Der Preisansatz der gesetzlichen Förderabgabe wird vom Bundesamt für Energie (BFE) jährlich im 
Herbst festgelegt. Änderungen durch den Gesetzgeber bleiben vorbehalten.

2 �Die Abgaben und Leistungen an die Gemeinde sind pro Monat und Messstelle auf CHF 8.– begrenzt. 
Ob die Gemeindeabgabe erhoben wird, ist von der jeweiligen Gemeinde abhängig.

An wen richtet sich dieses Produkt?

•• econom 2 ist unser Produkt für Kun­
den, die ihre Elektroheizung mit werk­
gesteuerter Aufladung und einem 
Strombezug ab ca. 10’000 kWh pro 
Jahr an einem separaten Zähler an­
geschlossen haben.

•• econom 2 arbeitet nach einem werk­
gesteuerten Programm. Der Einsatz 
der Werksteuerung und die Anwen­
dung dieses Produkts werden von 
uns vorgeschlagen und im Einver­
ständnis mit Ihnen festgelegt.

•• econom 2 kann für Ihre Elektroheizung  
als Zusatzprodukt angewendet wer­
den. Ihren übrigen Strombezug decken 
Sie mit einem anderen 1to1 energy 
Produkt ab.

Welche Vorteile bietet Ihnen  
econom 2?

•• Attraktiver Preis: Dank des werk­
gesteuerten Strombezuges profitieren 
Sie von einem attraktiven Preis. 

•• Transparenz: Mit dem Zusatzprodukt 
econom 2 werden Heizkosten und 
Heizverbrauch separat ausgewiesen.

econom 2
Das Zusatzprodukt für werkgesteuerten Strombezug

Preis für die Energielieferung (gültig ab 1. Januar 2012)

Energie exkl. MWSt. inkl. MWSt.

Programmladung* 6.70 7.24 Rp. / kWh

Ergänzungsladung** 6.70 7.24 Rp. / kWh

* Programmladung: von der BKW vorgegebene Zeitfenster, in welcher die Heizungen mit Strom geladen 
werden. Diese Zeitfenster können von Tag zu Tag variieren.

** Ergänzungsladung: Die Heizung bezieht ausserhalb der Programmladung Strom. Mögliche Ursachen 
sind die Umwälzpumpen, welche ein zu geringes Speichervolumen verursachen, defekte Heizstäbe oder 
Steuerungen usw.

Bei den Preisen inkl. 8 % MwSt. sind kaufmännisch gerundete Angaben aufgeführt.



Geschäftskunden
Verkaufsregion Seeland 
Telefon 0844 121 132
Verkaufsregion Oberland
Telefon 0844 121 133
Verkaufsregion Jura
Telefon 0844 121 134
Verkaufsregion Mittelland
Telefon 0844 121 135

Privatkunden
Kundenservicecenter 
Telefon 0844 121 113ES
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Wie setzt sich der Preis von  
econom 2 zusammen?

Der Preis setzt sich zusammen aus:
•• dem Energiepreis, welcher pro ver­

brauchte kWh als Programmladung 
und Ergänzungsladung in Rechnung 
gestellt wird. Die Ladung Ihres Wär­
mespeichers erfolgt nach einem von 
uns gesteuerten Programm. Wird 
mehr Wärme benötigt, als durch die 
Programmladung geliefert wurde, er­
folgt eine Ergänzungsladung.

•• der Netznutzung. Ihr Netznutzungs­
produkt heisst NS SR.

•• den Abgaben. Zurzeit sind dies die ge­
setzlichen Förderabgaben für die KEV 
(kostendeckende Einspeisevergütung) 
sowie die Gewässerschutzabgabe 
(zum Schutz der Gewässer und Fi­
sche) und die Abgaben und Leistun­
gen an die Gemeinde.

Bedingungen für das Netz­
nutzungsprodukt NS SR

Anwendung der Netznutzungspreise
•• Der Einsatz der Werksteuerung und 

die Anwendung dieses Zusatzpro­
duktes werden von der BKW vor­
geschlagen und im Einverständnis mit 
dem Kunden festgelegt.

•• Beträgt die Ergänzungsladung bis 
maximal 10 % der Gesamtladung, wird 
diese zum Preis der Programmladung 
in Rechnung gestellt. Sobald die  
Ergänzungsladung mehr als 10 % 
der Gesamtladung beträgt, werden 
die ersten 10 % zum Preis der Pro­

grammladung und der Rest zum Preis 
der Ergänzungsladung in Rechnung 
gestellt.

•• Abgaben werden separat in Rechnung 
gestellt. Zurzeit sind dies die gesetzli­
chen Förderabgaben für die KEV (kos­
tendeckende Einspeisevergütung) so­
wie die Gewässerschutzabgabe (zum 
Schutz der Gewässer und Fische) und 
die Abgaben und Leistungen an die 
Gemeinde.

•• Die von Swissgrid in Rechnung  
gestellten Kosten der allgemeinen  
Systemdienstleistungen für das  
Übertragungsnetz werden den  
Kunden weiterverrechnet.

Messstandard
•• Die Energie wird in Niederspannung 

(0.4 kV) abgegeben und mit einem 
separaten Zähler mit zwei Zählwerken 
gemessen. Das Zählwerk 1 misst die 
werkgesteuerte Programmladung des 
Wärmespeichers, das Zählwerk 2 die 
Ergänzungsladung. Wir stellen Ihnen 
die erforderliche Messeinrichtung zur 
Verfügung. Das Überwachungsgerät 
für die Aufladung und die zugehörigen 
Messfühler bilden einen integrierenden 
Bestandteil der Messeinrichtung und 
unterliegen den selben Bestimmungen 
wie diese. 
 
 
Ergänzende Bestimmungen

•• Es gelten die Allgemeinen Geschäfts­
bedingungen, Reglemente und  
Bestimmungen sowie das entspre­
chende Netznutzungsprodukt der  
BKW FMB Energie AG.

Die BKW FMB Energie AG kann die 
Preise unter Berücksichtigung der  
gesetzlichen und regulatorischen Vor­
gaben einseitig festlegen. Preisanpas­
sungen bedürfen keiner Kündigung  
des Vertrages.


